Eine unendliche Geschichte - 1%-Regel oder Fahrtenbuch

Die private Pkw-Nutzung ist seit vielen Jahren ein beliebtes Gesprächsthema bei Betriebsprüfungen. 
Die nunmehr seit einigen Jahren bestehende gesetzliche Regelung, wonach die Privatnutzung des Pkws grundsätzlich nach der Eins-vom-Hundert-Methode zu bewerten ist, es sei denn es wird ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt, hat den Diskussionsrahmen etwas eingegrenzt.

In vielen Fällen führt diese Eins-vom-Hundert-Methode jedoch zu unzutreffenden Ergebnissen. Insbesondere in den Fällen, in denen der Steuerpflichtige Halbjahreswagen oder Einjahreswagen für betriebliche Zwecke nutzt und diese Fahrzeuge mit erheblichen Abschlägen vom Bruttolistenpreis erworben hat. Die Eins-vom-Hundert-Methode setzt jedoch immer auf dem Bruttolistenpreis auf.

Um insoweit eine sachgerechte Besteuerung der Privatnutzung zu erreichen, ist der Steuerpflichtige gehalten, ein Fahrtenbuch zu führen.

Bisher ist gesetzlich nicht definiert, was ein „ordnungsgemäßes“ Fahrtenbuch tatsächlich ausmacht.

Der Bundesfinanzhof hat mit mehreren aktuellen Entscheidungen die Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nunmehr im Wesentlichen festgelegt.

Grundsätzlich stellt der BFH zunächst heraus, dass aus dem Sinn und Zweck der Regelung folgt, dass die zum Nachweis des zu versteuernden Privatanteils an der Gesamtfahrleistung gefertigten Aufzeichnungen eine „hinreichende Gewähr für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit“ bieten und „mit vertretbarem Aufwand auf ihre materielle Richtigkeit hin überprüfbar“ sein müssen.

Eine wesentliche Anforderung an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch ist nach Ansicht des BFH die zeitnahe und lückenlose Führung der Aufzeichnungen.

Auch wenn der BFH keine genaue Bestimmung der Zeitspanne definiert, so sollten die Aufzeichnungen zumindest am Ende eines jeden Tages vorgenommen werden. 
Damit das Fahrtenbuch vollständig ist, müssen die Eintragungen ohne Unterbrechungen und mit genauer Zuordnung jedes einzelnen gefahrenen Kilometers zum betrieblichen oder privaten Anlass erfolgen.

Für die betrieblichen Fahrten sind grundsätzlich die folgenden Angaben erforderlich:

· Datum und Kilometer zu Beginn und am Ende jeder einzelnen betrieblichen Fahrt

· Reiseziel und bei Umwegen auch die Reiseroute

· Reisezweck und den aufgesuchten Geschäftspartner

Diese notwendigen Angaben müssen sich aus dem Fahrtenbuch selbst entnehmen lassen. Ein Verweis auf ergänzende Unterlagen soll nach Ansicht des BFH nur zulässig sein, wenn der geschlossene Charakter der Fahrtenbuchaufzeichnungen dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Durch die geschlossene Form des Fahrtenbuches sollen nachträgliche Einfügungen oder Veränderungen ausgeschlossen werden oder sie müssen zumindest deutlich als nachträgliche Änderung erkennbar sein. Deshalb können z. B. lose Notizzettel schon begrifflich kein Fahrtenbuch darstellen.

Die lückenlose Erfassung der Daten untereinander in einer Art „Buchform“ soll die strukturelle Ordnung des Fahrtenbuches und den fortlaufenden zeitlichen Zusammenhang wiedergeben.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofes müssen insbesondere EDV-gestützte Fahrtenbuchprogramme nachträgliche Abänderungen, Streichungen und Ergänzungen deutlich erkennen lassen. So sind z. B. auf der Grundlage des vom Microsoft entwickelten Programms Excel gefertigte Fahrtenbücher in aller Regel nicht ordnungsgemäß.

In diesen Fällen sollte vom jeweiligen Hersteller des EDV-Fahrtenbuches eine entsprechende Bestätigung der Anerkennung der Ordnungsmäßigkeit verlangt werden.

Wenn Sie zum Nachweis Ihrer privaten Fahrten mit dem betrieblichen Pkw ein Fahrtenbuch führen, sollten Sie sich in jedem Falle die Mühe machen, neben den formellen Vorgaben des Bundesfinanzhofes auch die Plausibilität Ihrer Eintragungen zu beachten. Ansonsten droht im Nachhinein bei einer Betriebsprüfung die Nichtanerkennung der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und die Versteuerung nach der Eins-vom-Hundert-Methode.

Mit Wirkung ab dem Jahre 2006 ist die Anwendung der 1%-Regelung zur Berechnung der Privatnutzung auf solche Fahrzeuge beschränkt, deren betriebliche Nutzung mehr als fünfzig vom Hundert beträgt und die damit zum notwendigen Betriebsvermögen gehören. Zum Nachweis der Zugehörigkeit eines Fahrzeuges zum notwendigen Betriebsvermögen oder zum gewillkürten Betriebsvermögen, abweichend zum Nachweis der Privatnutzung, ist kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch erforderlich. Notwendig aber auch ausreichend ist es insoweit, wenn die betrieblichen Fahrten gemessen an der Gesamtfahrleistung des Pkws durch andere geeignete Unterlagen dem Finanzamt gegenüber glaubhaft gemacht werden. Dies kann z. B. auch dadurch geschehen, dass die betrieblichen Fahrten und die Gesamtfahrleistung für einen repräsentativen Zeitraum von drei bis sechs Monaten festgehalten und im Anschluss daran auf einen Jahreswert hochgerechnet werden. Die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zählen in jedem Falle zu den betrieblich veranlassten Fahrten. Auch wenn der Betriebsausgabenabzug für diese Fahrten steuerlich begrenzt wird, handelt es sich nicht um private Fahrten. 
In jedem Falle muss auch für den repräsentativen Zeitraum die Lückenlosigkeit und die Plausibilität der betrieblichen Fahrten gewährleistet sein.
